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Montag den l l . September 1871.

(367—1) Nr. 5809.

Kundmachnng.
Mi t Beginn des Schuljahres 1871/2 kommen

Vier Plätze der Holdheim'schcn Stiftung im Taub-
stummen-Institute in Linz zu besetzen.

Nach der stiftcrischen Anordnung haben darauf
taubstumme, eheliche Kinder aus Krain beiderlei
Geschlechtes, katholischer Religion, Kinder evange-
lischer Confession aber nur dann Anspruch, wenn
sich deren Eltern mittelst Reverses erklären, sie in
der katholischen Religion erziehen zu lassen.

Der aufzunehmende Taubstumme darf nicht
blödsinnig, noch mit einem anderen Lcibcsgebrechen
als der Taubheit behauptet sein und soll zur Zeit
des Eintrittes in das Institut nicht unter 7 und
nicht über 12 Jahre alt sein. Bon beiden Eltern
verwaiste, ganz arme und verlassene Kinder, dann
Kinder, welche sich durch eine gute Bildungsfähigkeit
und Gesundheit auszeichnen, so wie überhaupt taub-
stumme Kinder des männlichen Geschlechtes haben
den Vorzug.

Das aufzunehmende Kind soll vom Hause aus
mit Sonntags und Werktagskleidern, und zwar
ein Knabe mit 4 Hemden, 4 Nnterhofen, 3 Paar
Strümpscn, 3 Paar Schuhen, 4 Schnupftüchern,
3 Halstüchern, 2 Kappen oder Hüten, 3 Beinklei-
dern, 3 Westen, 3 Spcnfern oder Röcken, — ein
Mädchen aber mit 4 Hemden, 2 Paar Schuhen,
3 Paar Strümpfen, 4 Schnupftüchern, 3 Hals.
tüchern, 3 Kopftüchern oder Hauben und mit 3
weiblichen Anzügen ausgestattet sein.

Eltern oder Bormüder, die sich für ihre Kinder
ober Pflegebefohlenen bewerben, haben ihre mit
dem Taufscheine, dem Impsungs- und Armuthö
Zeugnisse, dann mit einem vom k. t. Vezirksarztc
ausgestellten und vom Ortsscclsorger mitgefcrtigtcn
Zeugnisse über die Gesundheit und Bildungsfähigkcit
des Kindes documentirtcn Gesuche durch die be«
treffende k. k. Bczirkshauptmaunschaft und in der
Stadt Laibach durch den Stadtmagistrat längstens bis

2 4 . Sep tember
anher zu überreichen.

Laibach, am 1. September 1871.

K. k. Landesregierung sür K r a i n .

( 3 4 8 - 3 ) Nr. 39.

Prüfnngsanzeige.
Auf Grund der hohen UnterrichtsMinistcrial^

Verordnung vom 10. November 1809, Z. 10.804
werden die Prüfungen für Lehrer und Lehrerinnen
an allgemeinen Bolts- und Bürgerschulen in Laibach

den 17 . O c t o b e r l. I .

und die darauf folgenden Tage abgehalten werden.
Candidate« und Kandidatinnen, welche sich

dieser Prüfung unterziehen wollen, haben sich bei
der Direction der k. k. Prüsungscommission spätestens

b is 10. O c t o b e r d. I .
mittelst eines gehörig instruirten Gesuches um Zu-
" M u g zur Prüfung zu bewerben,
ob ^ ^ " " Gauche ist ausdrücklich zu erklären,

s^'sp«" Ü^ b " Prüfung für allgemeine Bolks-

« obiü ' > ! " Bürgerschulen, und im letzteren

oder nu f r i w e ' ? " ^ ^ w Vmgerschulen
terziehen gedenk" ' " ^ "nd f ' " welche, zu un-

Diesem Gesuck? n«^ s > r^, ^

' ' ' ^ . ^ , k " " / " ' « " i l d u n q s a n M . «««'dem

«) del Nochwcis «mcr «mdcstm« zwcijah.iqcn N « .
«mdung >m Schuldienst.. Vm> dc>, Fmdcnmqc«
d und o tonn allenfalls dictzm»! n°ch abqc,
sehen werden.

Für die Ablegung der Prüfling, bei welcher
Inhal t und Umsang der Anforderungen in den

§§ 5 bis 21 und § 27, der obbesagtcn hohen Ver-
ordnung bestimmt wird, ist eine Taxe von 10 fl.,
oder bei einer vom hohen k. k. Landesschulrathe er-
haltenen speciellen Ermäßigung, von 5 ft. vor Beginn
der Prüfung zu entrichten.

Die Candidate,:, welche sich rechtzeitig gemeldet
und ihr Prüfungsgcsuch gehörig instruirt haben,
wollen nicht erst eine besondere Verständigung ab-
warten, sondern am 17. October vor 8 Uhr mor-
gens sich in dem für diese Prüfung bestimmten
Saale der k. k. Lehrerbildungsanstalt zum Beginn
dcr Clausurprüfung cinfindeu.

Schließlich wird bemerkt, daß zur Vorbereitung
für die bezeichnete Prüfung folgende Lehrbücher als:

Volilci ^atlckwün /<!>> ̂ ,i(jl)k0 «0I0, I^i'wi^iku,
von Lcßar oder Rcligionslchre von Zenncr, Litur-
gik von Wappler, ^ i l 0 / iö : «lov0N8kll ^ovui'cll, sammt
Ov0tmk, Ilttl'ilo /i>< 8. ^imim/iuwi i'u/.roä, Bauer
nicderhochdeutsche Grammatik, Zeynet's deutsche Sch
listikund Literaturgeschichtc, Dr. Htoönik: Uebungsbuch
der Arithmetik für Unterrealfchulcn, Carl Schubert
das Wichtigste aus der Geographie und Geschichte,
aus der Naturgeschichte, Naturlchre und Chemie
Mien 1870, 3 Bdch. ll, 40 Nkr.) oder Dr . Deckers
Physik und Chemie, das Mcthodendnch u. dgl. die
ncn können.

Laibach, am 24. August 1871.

Direction der k. k. Prüfungocommission sür

Lehrer nn allg. Vo lko- und P in gerschulen.

(347—3) Nr. 5689.

Kundmachung.
Als Schiffsjungen werden in die k. k. Kriegs-

Marinc aufgenommen:
Jünglinge, welche das 15. Lebensjahr zurück-

gelegt und das 17. nicht überschritten haben, sittlich
unbeanstandet, geistig und physisch gut entwickelt sind,
ein gutes Sehvermögen besitzen uud thunlichst etwas

, lesen und schreiben können.
Die Schiffsjungen werden auf einem eigenen

Schulschiffe uur zu Matrosen und Matroscn-Üntcr-
ojficicren herangebildet, und kann ihnen eine weitere
Beförderung, als in die höchste Matrosen-Untcrof-
ficiers-Charge, unter keiner Bedingung in Aussicht
gestellt werden.

Dieselben erhalten nebst der vollständigen Be-
kleidung und Berpflcgung eine tägliche Löhnnng
iln Betrage von 14 kr. ö. W.

Behufs Ausnahme als Schiffsjungen haben
die betreffenden Bewerber, beziehungsweise deren
Eltern oder Bormünder ein schriftliches Gefuch durch
das dem Bittsteller nä'chstgclcgcnc CrgänznngödczirkS-
Commando, in Dalmatien auch im Wege der dor̂
tigcn Stations- nnd kreuzenden Schulschiffe, an das
Hafcn-Admiralat in Pola zu leiten.

Diesem Gesuche sind beizulegen:
ly Der Tauf- (Geburts) und Hcimatschcin;
d) ein von einem graduirtcn Militärärzte ausgĉ

stelltcs Zeugniß, welches die dem Alter des
Bewerbers entsprechende kräftige körperliche Cnt-
wickelnng darthut und die voraussichtliche See-
dicnsttauglichkcit constatirt;

ch ein von dcr zuständigen politischen Behörde aus-
gestelltes Zeugniß über sittliches und moralisches
Verhalten;

(l) die ̂ chulzengnisse, falls dcr Bewerber eine Schule
bcfucht hat, und endlich

0) ein legalisirter Revers des Baters oder Bor-
mundes folgenden Inhaltes:

„Für den Fall, daß mein Sohn (oder Mündel)
N. N. als Schiffsjunge in die Kricgs-Marine auf
genommen wird, verpflichte ich mich, sowohl in
meinem als in seinem Namen, ihn während des
Schulcurscs nicht zurück zu verlangen, so wie den-
selben, falls er im Laufe der Lehrzeit nicht entspre-
chen und deshalb auö dcr Schule entfernt werden
sollte, ohne Widerrede zurück zu nehmen.

Ich erkläre zugleich, daß mir wohl bekannt
gegeben wurde, daß mein Sohn (oder Mündel)
3t. N., nachdem er in der k. k. Schiffsjungen-
Schule auf Kosten des Staates erzogen wird, uach
den Bestimmungen des Wchrgesetzeö,'vom Tage des
Austrittes aus dieser Marine-Bildungs-Anstalt,
beziehungsweise vom Tage dcr Assentirung, durch
volle zehn Jahre in dcr t. k. Kriegs-Marine präsent
zu dienen haben wird."

Bewerber, welche bei der Uebcrprüfung in
Pola von dcr Commission als untauglich zur Äuf^
nahine anerkannt werden sollten, werden sofort den
Eltern oder Vormündern zurückgcstelll.

Die Kosten für den Hin lind Mckttcmsport
trägt das Marine Acrar.

Wien, im August 1871.

Vom k. k. Nc i ^g -Hnego-M in i l l s l i u l n

(Mar ine -Sec t ion ) .

^ 3 5 8 ^ 3 ) ^ " Nr. 0 1 ^ .

Allerhöchste Stipendien
für die lHärtncrschule ..(^lisabethinum

in Vtödlinss
Das k. k. Ackerbau Ministerium hat für die

mit der landwirthschaftlichen Lehranstalt „Francisco-
Iosephimmi" in Mödling in Berbindung zu brin-
gende, am 1. October l. I . zu eröffnende Gärtner
schule „Elisabcthiuum" in Mödlinq zunächst aus
die Dauer von zwei Iahrcscurscn zwei Stipendien
zu je 250 si. ö. W. bewilliget, und Se. k. und k.
apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Ent^
schliesmug vom 7. August d. I . zu genehmigen geruht,
daß das Eine dieser Stipendien den Namen Seiner
Majestät des Kaisers, das Andere den Namen Ihrer

! Majestät dcr Kaiserin führen dürfe.
Für diese Stipendien wird hiemit der Concurs

ausgeschrieben.
Zur Aufnahme in die genannte Lehransialt

wird erfordert:
1. Ein Lebensalter von mindestens 15) Jahren

und eine diesem Alter entsprechende körperlich
kräftige Entwickelung;

2. die nach dcm ucucn Schulgesetze mit befrie-
digendem Erfolge abfolvirte Volksschule;

8. die Einwilligung dcr Eltern oder Bormünder.
Söhne von Landwirthcn oder Gärtnern, so

wie jene Compctcntcn, welche eine vorausgegangene
praktische Beschäftigung im Gartenbau nachweisen,
erhalten bci dcr Aufnahme dcn Borzug.

Die mit dcn Nachweisen im obigen Sinne
belegten Gesuche sind längstens bis

20 . S e p t e m b e r d. I .
beim Curatorium dcr landwirthschaftlichen Lehranstalt
,/Francisco Iosephinum" in Mödling zu über-
reichen.

Wien, am 28. August 1871.

Vom k. k. Ackerl'au-Ministerium.
(364__:>,) Nr. 9W2.

An den neu errichteten Bolksschnlen in Kal-
tenfeld, Dorn, St . Johann und Nußdorf sind die
Lehrcrstcllcn zu besetzen. — Die Gesuche sind bis
1. O c t o b e r hieramts zu überreichen.

Adclsberg, am I.September 1871.
B . l l . De.!irkosch«llall).

(360—3) ' Nr. 6807.

Kundmachung.
Am 15. September 1871, Bormittaas

11 Uhr, wird m der Amtskanzlci dcr gefertigten k k
Bczirkshauptmannschast die J a g d b a r k e i t in der
Ortsgememde Schwarzenwg auf die Zeit vom
^ " . ^ ^ kachln 1870, licitando cm den
Meistbietenden verpachtet werden, wozu Pachtlust'ge
zu erscheinen hicmit eingeladen wcrdcn.

äl- k. Bezirkshauptmannschaft kaibach, " "
28. August 1871.


